
S A T Z U N G 
vom 30. September 2014 

 

zur Aufhebung der Satzung der Stadt Kempen über die Errichtung, Unterhal- 
tung und Benutzung von Kindergärten vom 20. März 1975 

 
 
 
 

Aufgrund der §§ 4 und 18 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1974 (GV NW S. 91/SGV NW 
2020), des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (JWG) in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 6. August 1970 (BGBl. I S. 1197) und des Zweiten Gesetzes zur Ausfüh- 
rung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt (Kindergartengesetz) vom 21. Dezember 
1971(GV NW S. 534/SVG NW 216) hat der Rat der Stadt Kempen am 30.09.2014 
folgende Satzung beschlossen: 

 

 
 

I. 
 
Die Satzung der Stadt Kempen über die Errichtung, Unterhaltung und Benutzung von 
Kindergärten tritt mit sofortiger Wirkung außer Kraft. 

 
 
 
 

II. 
 

 
 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kempen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

Kempen, den 30.09.2014 

 

 

(Rübo) 

Bürgermeister 


